
 

 
 
 

 
 
 

Bericht des Vorstands  
gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG 

zu Punkt 7 der Tagesordnung 
 
 
Zu Punkt 7 der Tagesordnung erstattet der Vorstand der Hauptversammlung gemäß 
§ 221 Abs. 4 S. 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG folgenden Bericht über den Ausschluss 
des Bezugsrechts, welcher als Bestandteil der Einberufung zur Hauptversammlung 
hiermit wie folgt bekannt gemacht wird: 
 
Die zu Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 auszugeben und den Inhabern der 
Schuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der Wandel- oder 
Optionsanleihebedingungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft 
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu EUR 7.650.000,00 
einzuräumen sowie die vorgeschlagene Schaffung des dazugehörigen bedingten 
Kapitals von bis zu EUR 7.650.000,00 soll die Möglichkeiten der Albis Leasing AG zur 
Finanzierung ihrer Aktivitäten erweitern. Die Ermächtigung soll dem Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarkt-
bedingungen den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und 
zeitnahen Finanzierung eröffnen. Schuldverschreibungen ermöglichen die Finanzierung 
durch Fremdkapital ohne die Inanspruchnahme von Sicherheiten durch die Gesellschaft 
und erweitern daher auch anderweitige Finanzierungsspielräume der Gesellschaft. Die 
Schuldverschreibungen können ausschließlich in Euro begeben werden. 
 
Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss jeweils mindestens 80 % des zeitnah zur 
Ausgabe der Wandel- und/oder Optionsanleihen ermittelten Börsenkurses entsprechen. 
Durch die Möglichkeit eines Zuschlags wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass 
die Bedingungen der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen den jeweiligen 
Kapitalmarktverhältnissen im Zeitpunkt ihrer Ausgabe Rechnung tragen können.  
 
Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen zu (§ 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 Aktiengesetz). Um 
die Abwicklung zu erleichtern, kann von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein nach § 
53 Abs. 1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätiges Unternehmen mit der 
Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Anleihen entsprechend ihrem 
Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand soll jedoch ermächtigt 
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen 

 
a) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben. 
 

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der 
vorgeschlagenen Ermächtigung durch runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung 
der Kapitalmaßnahme. 
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b) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten 

auf Stückaktien der Gesellschaft ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu 
können, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte zustehen 
würde. 
 
Der Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber von bereits 
ausgegebenen Wandlungs- und Optionsrechten hat den Vorteil, dass der 
Wandlungs- bzw. Optionspreis für zwischenzeitlich bereits ausgegebene Wandlungs- 
und Optionsrechte nicht nach Maßgabe etwaiger Verwässerungsschutz-
bestimmungen in den Anleihebedingungen ermäßigt zu werden braucht und dadurch 
insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird; die Gesellschaft hat derzeit keine 
Wandlungs- und Optionsrechte ausgegeben, es ist aber denkbar, dass die 
Gesellschaft von der Ermächtigung während ihrer Laufzeit zeitlich gestaffelt mehrfach 
Gebrauch machen wird.  
 

c) sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden zu 
ermittelnden theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandel- oder 
Optionsrechten nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit Wandel- oder 
Optionsrechten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital, der weder 
insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals noch insgesamt 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der 
Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten bestehenden Grundkapitals 
übersteigt. Bei der Berechnung der 10 %-Grenze sind aufgrund anderweitiger 
Ermächtigungen erfolgte Ausschlüsse des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
(z. B. bei der Veräußerung eigener Aktien oder bei der Ausgabe von Aktien aus 
einem genehmigten Kapital) einzubeziehen. 

 
Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss entsprechend §§ 186 Abs. 3 S. 4, 
Abs. 4 S. 2, 221 Abs. 4 AktG soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig 
günstige Markt- und Börsensituationen zu nutzen und dabei durch eine marktnahe 
Preisfestsetzung eine möglichst günstige Konditionengestaltung bei der  Festlegung 
von Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der Wandel- und 
Optionsschuldverschreibungen zu erreichen. Eine entsprechend vorteilhafte und 
marktnahe Konditionengestaltung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht in 
vergleichbarem Maße möglich. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an 
den Aktienmärkten besteht auch unter Berücksichtigung der in § 186 Abs. 2 AktG 
vorgesehenen Bekanntmachungsfristen für Ausgabebedingungen ein Marktrisiko 
über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der 
Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen führen kann. Auch ist bei 
Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über dessen Ausübung 
(Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet oder mit 
zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines 
Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf 
Änderungen der Marktverhältnisse reagieren, was zu einer für die Gesellschaft 
ungünstigeren Eigenkapitalbeschaffung führen kann.  
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In sinngemäßer Anwendung der Regelung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ist ein 
Bezugsrechtsausschluss auf der Grundlage vorstehender Ermächtigung nur zulässig, 
sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden zu 
ermittelnden theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandel- oder 
Optionsrechten nicht wesentlich unterschreitet. Damit soll dem Schutzbedürfnis der 
Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen 
werden. Durch die vorgesehene Regelung würde der rechnerische Marktwert eines 
Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so dass der Bezugsrechtsausschluss zu 
keiner nennenswerten Verwässerung des Wertes der Aktien führt. Soweit es der 
Vorstand in der jeweiligen Situation für angemessen hält, sachkundigen Rat 
einzuholen, kann er sich der Unterstützung durch Experten bedienen. Aktionäre, die 
ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten möchten, können dies 
durch einen Zukauf über den Markt erreichen. 

 
Die in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG vorgesehene Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 
10 % des Grundkapitals ist nach dem vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschluss 
einzuhalten, und zwar unter Berücksichtigung auch etwaiger aufgrund anderweitiger 
Ermächtigungen erfolgter Ausschlüsse des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 S. 4 
AktG (z. B. bei der Veräußerung eigener Aktien oder bei der Ausgabe von Aktien aus 
einem genehmigten Kapital). 
 

Das vorgesehene bedingte Kapital dient dazu, die mit den Schuldverschreibungen 
verbundenen Wandlungs- und/oder Optionsrechte zu bedienen, soweit die 
Schuldverschreibungen ausgegeben wurden. 

 
 
Hamburg, im Mai 2008  
 
Albis Leasing AG 
Der Vorstand 


